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«Der Leopard» von Luchino Visconti, nach dem Roman von G. T.
di Lampedusa. Das Bild zeigt Tancredi (Alain Delon), Angelica
(Claudia Cardinale) und Fürst Salina (Burt Lancaster).
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Ist das weise?
Im Mai dieses Jahres hatte die Zentralschulpflege der Stadt Zürich Gelegenheit,

sich eingehend mit der Frage der Filmkunde in den stadtzürcherischen
Schulen zu befassen. Verschiedene Gründe — die Tatsache, daß die Stadt
Zürich mit ihren über 40 Kinos von entscheidender Bedeutung ist für solche
Bestrebungen, ferner die sich häufenden Initiativen im ganzen Lande und die Her-
ausgabe eines ersten schweizerischen Lehrwerkes für Filmkunde — nötigen
uns, auf die Stellungnahme der Zentralschulpflege zurückzukommen.
Am 12. November 1958 hatte Dr. A. Benz im Zürcher Gemeinderat zuhanden
der Zentralschulpflege folgende Anregung gemacht: «Der Film ist nicht nur
ein Unterhaltungsmittel; er ist auch ein Mittel der Erziehung. Da der Film vor
allem tiefe Wirkungen auf die Jugendlichen hat, wird die Zentralschulpflege
eingeladen, zu prüfen, ob nicht in den Schulen, insbesondere in den Mittel-
und Berufsschulen eine Filmerziehung einzuführen wäre.» Am 11. Februar 1959
wurde die Anregung begründet und vom Gemeinderat an die Zentralschulpflege

weitergeleitet.
In der Sitzung vom 14. Mai 1963 befaßte sich die Zentralschulpflege aufgrund
einer ausführlichen Vorlage von zwölf Seiten mit dieser Anregung. Sie
beschloß, dem Gemeinderat folgenden Beschlußantrag zu unterbreiten: «Zur
Förderung der Film- und Fernseherziehung nachschulpflichtiger Jugendlicher
wird der Bereinigung Jugend — Film — Fernsehen Zürich' ein jährlicher
Beitrag zugesprochen und derselbe für die Jahre 1963 und 1964 auf 8500 Franken
festgesetzt.» Die Anregung von Dr. A. Benz wurde mit diesem Beschlußantrag
als erledigt abgeschrieben.
Die Vorlage, welche den Mitgliedern der Zentralschulpfiege als Gutachten
und Diskussionsgrundlage diente, erörtert in einem ersten Teil den Begriff der
Filmerziehung. Sie stellt die Unterscheidung heraus, daß der Film einmal, als
Unterrichtsfilm, Mittel der allgemeinen Erziehungs- und Bildungsarbeit sein

169


	...

